Stadt Braunschweig 22-19187

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Gesamtstadtische Stellungnahme zur geplanten Anderung der
Bahnsicherungsanlage am Bahniibergang Bienrode lll im Ortsteil
Bienrode

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 07.08.2022
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 07.09.2022 o)
(Anhdérung)

Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben 13.09.2022 o]
(Entscheidung)

Beschluss:

,Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Anderung
der Bahnsicherungsanlage BU IIl — Auf dem Anger im Ortsteil Bienrode gemaR § 18 AEG die
als Entwurf beigefugte Stellungnahme (s. Anlage) abzugeben.®

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fir Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben
ergibt sich aus § 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. e der Hauptsatzung. Im Sinne
dieser Zustandigkeitsnorm sind Zustimmungen zu stadtischen Stellungnahmen in
verkehrlichen Planfeststellungsverfahren auf den Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und
Auftragsvergaben Ubertragen.

Da die Stellungnahme in das von der DB AG angestrebte Planstellungsverfahren einflief3t,
wird die Zustandigkeits analog zu Stellungnahmen gesehen, die erst im Verfahren
abgegeben werden.

Anlass:

Das Planungsbiro ,Ramboll* ist mit der Erstellung der Genehmigungsplanung fir den
Bahniibergang BU Il im Ortsteil Bienrode von der DB Netz AG beauftragt worden. Die
bestehende Bahnsicherungsanlage an der DB-Strecke 1902 (Regionalbahn RB 47
Braunschweig — Gifhorn — Uelzen) ist abgangig und muss zur Gewahrleistung der Sicherheit
erneuert werden. Ziel ist es, die derzeitige signaltechnische Sicherung des unbeschrankten
Bahnubergangs zurlickzubauen und diese durch eine neue Sicherung mit Halbschranken
gemal bahneigener Richtlinie (Ril 815) zu ersetzen.



Fir den Bahnibergang BU Ill musste ein erneutes Beteiligungsverfahren aufgrund einer
geanderten Planung durchgeflihrt werden.

Die neuen Planungen sehen im Wesentlichen einen Erhalt der Bestandsituation in Bezug auf
die Fahrbahnbreite und den stralRenbegleitenden Gehweg vor (vgl. Abb. 1 nachfolgend).
Eine Reduzierung der Fahrbahnbreite in Verbindung mit einem Durchfahrtsverbot fir Lkw in
beiden Fahrtrichtungen, wie dies in der vorherigen Planung der Fall war, wird nicht mehr
vorgesehen. Das bestehende Lkw-Durchfahrtsverbot aus Fahrtrichtung Altmarkstraf3e in
Richtung des Gewerbegebietes bleibt von der vorliegenden Planung unberihrt. Dies
bedeutet, dass mit der aktuellen Planung die heutige ErschlieRungssituation fir das
Gewerbegebiet Auf dem Anger/Industriestralle erhalten bleibt. Die technische Erneuerung
des Bahnibergangs zieht daher keine Folgemaflinahmen aufgrund einer geanderten bzw.
eingeschrankten Erschliel3ung nach sich.

Anschluss an verhandene
/gepﬂasferre Entwésserungsrinne

| gepflasterte Entwdsserungsrinne

! “~ Bl Bienrode Il @
52

@ km 12,902
| Hochbord 75 Aufbau nach RSHO 12; Tafel 6 -

14

Bcm dkopflasfersfe\ne

Lem Bettung

28cm Frastschutzschicht 0/32
40cm Gesamfaufbau

o

i

Zuweqgung
/%chalfhau%
et

e e
UHSHJLWU%& i ’ , .. JSE%U) it

Freileitungsmast DBKT versetzen

Einbau ven 14 Betenschwellen B90 unter BU-Belag
sowie je 25 Schwellen B90 var und hinter dem BU

Grenze Regellichtraum,

i = Huchbur
15 ety ' i [0 —~—
\_:'.'t?‘a"' ~—~—Betonschalthaus

35

Neubau im Kreuzungsbereich Deckenaufbau Ubergangssteine auf Einfahrt

gem. RSTO 12 (Tafel 1, Zeile 3, BK 3, 2I:

Asphaltdeckschicht AC 11DS 4em

Asphaltbinderschicht ACSDL  6cm —_—
Asphalttragschicht AC32 T S Mem ———Hochbord
Schotterfragschicht 0/32 B em 52
Gesammtaufbau 556 cm ‘

\gep flasterte

Entwasserungsrinne

|
Frostschutzschicht 0/32 20 cm —[ 73

|

|

\

|

Abbildung 1: Kreuzungsplan Bahniibergang BU | — Auf dem Anger
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Stellungnahme zur geplanten Anderung der Bahnsicherungsanlage am Bahniibergang
Bienrode IIl (Auf dem Anger)

Sehr geehrter Herr Dihrkoop,

ich Gbermittle Thnen nachfolgend die Stellungnahme der Stadt Braunschweig zum geplanten Vor-
haben. Die Stadt Braunschweig stimmt den Planungen unter Berticksichtigung der nachfolgenden
Hinweise und MaRRnahmenempfehlungen zu.

Verkehr und Tiefbau
Der angegebene Fahrbahnaufbau in Anlage 4.1 Kreuzungsplan Neu- und Rickbau entspricht nicht
der ZTV-Asphalt. Der Fahrbahnaufbau ist daher wie folgt auszufiihren:

- Asphaltdeckschicht: AC 11 DS 4 cm (kann so bleiben)
- Asphaltbinderschicht: AG5-BL AC 22 BS 6 cm
(dies ist Deckschichtmaterial fir Fahrradwege)

- Asphalttragschicht AC 32TS 10 cm (kann so bleiben)
- Schottertragschicht 0/32 15 cm (kann so bleiben)
- Frostschutzschicht 0/32 20-em 30 cm (wir befinden uns in Frostzone 2

— also 65 cm frostsicheren Aufbau)

Des Weiteren hatte ich angeregt, anstatt Walzasphalt Gussasphalt im Kreuzungsbereich einzu-
bauen. Sollte dieser Vorschlag nicht angenommen werden, missen alle Schichten nach ZTV-
Asphalt gewalzt werden. An jedem Materialwechsel (z. B.: Asphalt — Gosse, oder Asphalt —
Schacht, usw.) ist nach ZTV-Fug eine entsprechende Fuge anzubringen. Zwischen bestehendem
und "neuem" Asphalt ist eine Naht vorzusehen.

Internet: http://www.braunschweig.de

Sprechzeiten:
(1\15 ) NORD/LB Landessparkasse IBAN DE212505 0000 0000 8150 01 Glaubiger ID: DE 09BS100000094285

tHRE; BEHORDENNUMMER Postbank IBAN DEO5 2501 0030 0010 8543 07 Umsatzsteuer-1D: DE 11 48 78 770
Volksbank eG BS-WOB IBAN DE60 2699 1066 6036 8640 00 Umsatzsteuernummer: 14/201/00553



Stadtentwasserung

Im Bereich des Bahniibergangs Bienrode Il (StraRe: Auf dem Anger) verlauft eine Schmutzwas-
serleitung DN 250 (siehe Abbildung 1). Diese sollte (genauso wie die beiden dazugehdrigen
Schachtbauwerke) wenn mdoglich von der Baumal3nahme unberihrt bleiben. Sollten Anpassungen
an der Schmutzwasserleitung oder den Schachtbauwerken notwendig sein, sind diese zwingend
mit der SE|BS und mir (Referat 0660) abzustimmen.

Mir liegen keine Unterlagen zu einem Gestattungsvertrag mit der DB fir die dargestellte Leitung
vor. Ich gehe davon aus, dass dieser grundsatzlich vorhanden ist. Sollten sich diesbeziiglich Rick-
fragen ergeben, stehe ich (Referat 0660) gerne zur Verfigung.
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Abbildung 1 Schmutiwasserleituhg im Zug'e der StraRe Auf dem Anger
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Stadtgriin (Referat 0617)
Das Schalthaus ist zur Einbindung in das Ortshild von den Seiten, die nicht fir Zugange offenge-
halten werden missen, mit einer Rankbepflanzung aus z. B. Wildem Wein oder Efeu einzugriinen.

Baukoordinierung (Referat 0600)

In den Leitungsplanen gibt es scheinbar eine Verwechslung von Schmutz- und Regenwasserkanal.
Dies sollte fur den Fortgang der Planungen korrigiert werden. Weiterhin liegen in den Unterlagen
keine Angaben zur Bauzeit vor. Im Hinblick auf die recht umfangreichen Arbeiten und einer Ab-
stimmung mit méglicherweise parallelen Baumafinahmen der kommenden Bauprogramme ware
eine Mitteilung dazu sehr hilfreich. Fir Abstimmungsgesprache, auch mit den Leitungstragern,
oder bei Fragen, stehe ich (Referat 0600) gerne zur Verfigung.




Immissionsschutz

Fur den Bau oder die wesentliche Anderung von Schienenwegen ist die 16. BImSchV als Beurtei-
lungsgrundlage heranzuziehen. Eine wesentliche Anderung liegt u. a. vor, wenn durch einen er-
heblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrsweg aus-
gehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder min-
destens 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird.

Am Bahniibergang Bienrode Il ist die Erneuerung der Absperr- und Signalanlagen, der Fahrbahn-
belage im Bereich des Bahniibergangs und ggfs. des Schienenoberbaus geplant. Diese MalRnah-

men stellen keinen erheblichen baulichen Eingriff dar. Damit fallen diese Umbaumalf3nahmen nicht
in den Anwendungsbereich der 16. BImSchV.

Zusatzlich wird jedoch die Strafl3e im Bereich des Bahniibergangs von etwa 5 m auf zukinftig

5,5 m verbreitert. Damit liegt zumindest ein baulicher Eingriff vor, ob er als ,erheblich® einzustufen
ist, mag dahingestellt sein. Da fir einen Bahnibergang ein Zuschlag auf den Emissionspegel des
Schienenweges zu berucksichtigen ist, der von der Stral3enbreite abhéngt, ist eine Zunahme der
Immissionen in der Nachbarschaft zum Bahniibergang zu erwarten. Eine Uberschlagige Rechnung
ergab, dass die oben genannten Kriterien fir eine ,wesentliche Anderung* allerdings nicht erreicht
werden. Damit fallt dieser bauliche Eingriff nicht in den Anwendungsbereich der 16. BImSchV.
Auch wenn die zurzeit verbauten Holzschwellen zukiinftig durch Betonschwellen ersetzt werden,
fuhrt dies nach dem Berechnungsverfahren der Schall03 (2014) nicht zu erhdéhten Schallimmissio-
nen.

Hinweis:

Bisher waren alle Bahnubergénge nur durch Schranken und Lichtsignale gesichert, in Zukunft sind
an allen Ful3-/Radwegen zusatzliche akustische Warnsignale geplant. Diese Warnsignale dienen
insbesondere dem Schutz sehbehinderter FuRganger und werden heute standardméafiig verbaut.

Bei sachgerechter Einstellung der Anlagen ist davon auszugehen, dass die Fahrgerdusche der
Zuge den Beurteilungspegel in der Nachbarschaft bestimmen und die Warngeréausche keinen nen-
nenswerten Zusatzbeitrag zum Beurteilungspegel liefern. Trotzdem sind bei der Nachristung von
Akustiken an bestehenden Bahniibergangen Anwohnerbeschwerden dokumentiert, da die Warn-
gerausche vor allem nachts als stérend empfunden werden.

Im vorliegenden Fall ist eine Nachtabsenkung vorgesehen, weitere MaRnahmen zur Pegelreduzie-
rung sind nicht genannt. Da es sich bei der Stral3e ,Auf dem Anger“ um eine wenig befahrende An-
wohnerstraf3e (Tempo-30-Zone) mit geringer Larmvorbelastung handelt, kbnnen die Warnsignale
trotz geringer Laustéarke eine erhebliche Stérwirkung entfalten. Um die Beeintrachtigung der unmit-
telbar betroffenen Anwohner méglichst gering zu halten, sollten Gber die Nachtabsenkung hinaus
alle technischen Méglichkeiten zur Pegelreduzierung ausgeschopft werden.

Naturschutz
Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes grundsatzlich keine
Bedenken.

Die Unterlagen enthalten keine Vorschlage bzgl. des vorgesehenen Ausgleichs fur die geplante
Neu- und Teilversiegelung. Der Ausgleich der zusatzlichen Flachenversieglung ist im Rahmen des
Verfahrens mit der Unteren Naturschutzbehdrde einvernehmlich abzustimmen.

Gewasserschutz
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Hinweis:

Fur den Fall, dass im Rahmen der Baumal3hahmen WasserhaltungsmaRnahmen (Grundwasser-
absenkung) erfolgen sollen, ist hierfur zuvor die Erlaubnis der Unteren Wasserbehérde, Richard-
Wagner-Stral3e 1, 38106 Braunschweig, einzuholen. Der Antrag ist in einfacher Ausfertigung und



per E-Mail: wasserbehoerde@braunschweig.de zu stellen. Das Antragsformular ist durch folgen-
den Link:http://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/buergerservice/formulare/index.php
unter dem Punkt Gewdassernutzung, Grundwasser und Abwasser — Enthahme von Grundwasser
und Einleitung des geférderten Grundwassers in ein Gewasser, abrufbar.

Bodenschutz
Keine Anmerkungen.

Kampfmittel
Aufgrund der Bombardierungen des 2. Weltkrieges besteht Kampfmittelverdacht.

Aus Sicherheitsgriinden werden bei Erdarbeiten Gefahrenerforschungsmalinahmen
auf Kampfmittel empfohlen (baubegleitende Kampfmittelsondierung).

Stadtklima
Gegen die MalRnahme bestehen aus stadtklimatischer und lufthygienischer Sicht keine Bedenken.

Klimaschutz
Aus klimaschutzfachlicher Sicht bestehen keine Einwande oder Anmerkungen.

UVvP

GemaR § 14a des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) bedarf die Anderung
eines Schienenweges oder einer sonstigen Bahnbetriebsanlage (nach den Nummern 14.7, 14.8
und 14.11 der Anlage 1) keiner Umweltvertraglichkeitspriifung, soweit sie lediglich aus bestimmten
EinzelmalRnahmen, wie der technischen Sicherung eines Bahniiberganges bzw. der Erneuerung
eines Eisenbahnibergangs, besteht.

Mit freundlichen GriifRen

i V.

Leuer


http://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/buergerservice/formulare/index.php

	Vorlage
	Anlage  1 2022-07-18_Gesamtstädtische Stellungnahme BÜ Bienrode III

